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Die kreativen Kinder, der Kitas, Horte und Grundschulen unse-
rer Verbandsgemeinde, beteiligen sich immer fleißig bei der 
Verschönerung unseres Verwaltungsamtes in Goldbeck. Jeden 
Monat stellen die kleinsten Einwohner unserer Region ihre 
Kunstwerke bei uns aus. Dabei kommen viele tolle Bilder, Kol-
lagen und gebastelte Werke zusammen. Der Verbandsgemein-
debürgermeister Herr Schernikau möchte sich ganz herzlich bei 
allen Kindern der Einrichtungen und deren Erzieherinnen bzw. 
den Lehrern und pädagogischen Mitarbeitern für die großarti-
gen Arbeiten und die rege Teilnahme bedanken. Die Kunstwer-

ke der Kinder können jederzeit im Verwaltungsamt besichtigt 
werden. Jeden Monat darf sich eine andere Kindertageseinrich-
tung, Hort oder Grundschule künstlerisch ausleben. Dieses Mal 
zauberte die Kita „Hasseler Feldmäuse“ Hassel für unser Ver-
waltungsamt, unter anderem einen Roboter aus recyceltem Ma-
terial. Im Mai können Sie die Werke aus der Kita „Knirpsen-
land“ Iden bewundern.

Emily Fanta
Auszubildende der VerbGem Arneburg-Goldbeck

Große Kunst von kleinen Händen

Diese Schlange aus grün angemalten Eierkartons ist eines der vielen Kunstwerke, die im Verwaltungsamt in Goldbeck ausgestellt sind.



| 2 | HALLO NACHBARN | 24. April 2018 | Ausgabe 4

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Arneburg
BAUAMT
Amtsleiterin & Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung:
Herr Müller  039321/518-43 
allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Frau Herbst  039321/518-41
Frau Sommer  039321/518-19 
Herr Bethge  039321/518-33
Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21
Archivwesen, allg. Verwaltung 
Frau Schild  039321/518-33

ORDNUNGSAMT
Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit:
Herr Rottstädt, rottstaedt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-20 
Ordnungsbehördliche Aufgaben, Gewerbe/Märkte, 
Vollstreckung, Fundbüro, Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47 
Frau Beust   039321/518-22
Sachgebietsleiterin Standesamt/Einwohnermeldeamt/ 
Wahlen/Friedhof/Statistik:
Frau Jankow, jankow@arneburg-goldbeck.de  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

 Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde
Allgemeine Sprechzeiten
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
MI 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR 09:00 – 12:00 Uhr

Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI keine Sprechzeit
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
FR keine Sprechzeit

 Sprechzeiten im Stadtbüro Werben
 039393/217
Montag:
09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr im Einwohnermeldeamt
Wohnungsverwaltung immer am 1. Mittwoch im Monat:
09:00 – 12:00 Uhr
 039393/217, Fax 039393/219

 Sprechzeiten der Schiedsstelle Arneburg-Goldbeck
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde-
Arneburg-Goldbeck findet am Dienstag, 8. Mai von 17:00 bis 18:00 Uhr 
 im Verwaltungsamt Arneburg statt. Ansprechpartner der Schiedsstelle ist 
Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
 039390/81359 oder 01520/7163623 zu erreichen.
 

 

 Erreichbarkeit der Polizeistation
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23, Fax 039321/51818
KOK Horak  0151/74307099; PHM Behrend  0151/74307100

 Erreichbarkeit und Zuständigkeiten der Ämter in Goldbeck
Fax:  039388/97169 
Internet:  www.arneburg-goldbeck.de
  039388/971-0

Bürgermeister der Verbandsgemeinde   
Herr Schernikau    039388/971-10

Sekretariat: Sitzungsdienst, Amtsblatt
Frau Fricke  fricke@arneburg-goldbeck.de  039388/971-11 
Frau Fehniger   039388/971-50 

HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel gabel@arneburg-goldbeck.de  039388/971-30
Allgemeine Verwaltung, Kindertagesstätten,  
Hort, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau J. Stamm/Frau Zander  039388/971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40
Wirtschaftsförderung, allg. Vertr.:
Herr Ludwig   039388/971-50

ORDNUNGSAMT
Einwohnermeldeamt/Friedhof: 
Frau Mohr   039388/971-33
Standesamt/Fundbüro: 
Frau Benke   039388/971-31
Gewerbe/Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer   039388/971-26

KÄMMEREI
Amtsleiterin Kämmerei:
Frau Hoedt  hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20
Leiterin Kasse und Vollstreckung:
Frau Dähnrich daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21
Kasse:
Frau Dietrich   039388/971-60
Steuern:
Frau Drechsel   039388/971-12
Vollstreckung:
Frau Schauer   039388/971-22
Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau, Frau Jagieniak  039388/971-41
Doppik:
Frau Baklarz   039388/971-25 
Herr Sanftleben   039388/971-24
Buchhaltung:
Frau Konert   039388/971-23
Gebäudemanagement:
Frau Braunert   039388/971-34

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
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Bürgersprechstunde des Landrates  
in Goldbeck und in Arneburg
Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck, 
ganz wichtig in der täglichen 
Arbeit ist mir der persönliche 
Kontakt.  Unser Landkreis ist 
groß und die Wege verhältnis-
mäßig weit. Nicht jeder von 
Ihnen hat die Möglichkeit, mal 
eben schnell nach Stendal zu 
fahren.  Ab 2018 biete ich 
deshalb in den Einheits- und 
Verbandsgemeinden unseres 
Landkreises Bürgersprechstun-

den an. Im Mai werde ich in  
Ihrer Verbandsgemeinde sein. 
Die Sprechstunden finden  am 
15.05.2018, ab 17.00 Uhr in 
Goldbeck, An der Zuckerfabrik 
1, Zimmer Nr. 21 und am 
16.05.2018, ab 17.00 Uhr in 
Arneburg, Breite Straße 15,  im 
Rathaus – Bürgermeisterzim-
mer statt.
Ich lade Sie herzlich ein, mit mir 
ins Gespräch zu kommen.

Ihr Carsten Wulfänger
Landrat des Landkreises Stendal

Stellenausschreibung
Als aktiv agierender Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen suchen 
wir zur Verstärkung unseres Teams in den 29 Freiwilligen Feuerweh-
ren der Verbandsgemeinde zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Interessierte Bürger/ -innen im Alter von 18 – 67 Jahren
 
Wir bieten Ihnen:
• eine hervorragende Ausbildung zum Feuerwehrmann bzw. Feuer-

wehrfrau 
• gute Weiterbildungs- und Aufstiegschancen
• Training der fachlichen und sozialen Kompetenz
• viel Spaß und eine Kameradschaft, die Sie Ihr Leben und Ihr Hab und 

Gut anvertrauen können
• Mitgliedschaft in einer Organisation der 94 % der Bundesbürger ihr 

vollstes Vertrauen schenken
• Anerkennung und Wertschätzung
• sinnvolle Freizeitgestaltung an Sonn- und Feiertagen
• eine ehrenamtliche Tätigkeit die Spaß macht

Sie sind:
• hilfsbereit
• aufgeschlossen
• interessiert 
• und haben bis jetzt noch keine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 

gefunden?
 
Wir erwarten: 
• Regelmäßige Teilnahme an Diensten und Einsätzen
• Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit
• Bereitschaft die angebotenen Ausbildungen zu absolvieren
• Teamfähigkeit
• demokratische und tolerante Grundhaltung
 
Es ist nicht erforderlich einer bestimmten Berufsgruppe anzugehören, 
durchschnittlich physisch belastbar zu
sein oder Vorwissen im Feuerwehrwesen aufzuweisen

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie motiviert sind
in einem Team zu arbeiten und maßgeblich zu unserem
gemeinsamen Erfolg beitragen wollen, freuen wir uns auf
Ihren Besuch bei einem unserer nächsten Dienste.

Weitere Informationen zu den Ansprechpartnern vor Ort, sowie Aus-
bildungsplänen, erhalten sie im Ordnungamt unter 039321/518-46 
oder ordnungsamt@arneburg-goldbeck.de.

Rettungsschwimmer gesucht
Die Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck sucht Freiwilli-
ge, die Kindertageseinrichtun-
gen (Kindergärten und Horte) 
bei Ausflügen als Rettungs-
schwimmer unterstützten 
würden.
Sollten Sie Interesse und 
mindestens das Rettungs-

schwimmerabzeichen in der 
Stufe Bronze haben, können Sie 
sich gern an Herrn Gabel (Tel.: 
039388/971-30) oder E-Mail: 
gabel@arneburg-goldbeck.de) 
wenden.

Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Osterprojekt in GS Arneburg – 
ein aktiver Tag vor den Osterferien

Am letzten Schultag vor den 
Osterferien führten die drit-
te und die vierten Klassen der 
Grundschule Arneburg einen 
Projekttag durch. Er begann mit 
der gemeinsamen Zubereitung 
eines üppigen Frühstücksbuf-
fets für etwa 50 Schüler, 
welches dann mit großem 
Appetit verzehrt wurde. Frisch 

gestärkt ging es zu den zwei-
stündigen Osterstaffeln in die 
Turnhalle. Das Projekt endete 
mit der Suche nach Osterüber-
raschungen der einzelnen 
Klassen auf dem Burgberg, am 
Elbufer und in der Staffelder 
Straße. Danach verabschiedeten 
wir uns in unsere wohlverdien-
ten Osterferien.
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Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück! 
Allen Jubilaren die besten Wünsche  
zu ihrem Ehrentag!

Geburtstage
im Mai

STADT ARNEBURG

07.05. Rudolf Gebhardt 85.
10.05. Klaus Helbig 85.
16.05. Felizitas Rupp 75.
19.05. Gisela Schick 92.
20.05. Christa Rademacher 80.
21.05. Elfriede Scholz 91.
22.05. Herbert Seemann 93.
26.05. Erika Pichottki 80.
29.05. Fritz Suchodolsky 80.

OT BEELITZ

11.05. Erika Mertens 90.

GEMEINDE EICHSTEDT 
(ALTMARK)

19.05. Monika Meyer 70.

OT BABEN

30.05. Dorothee Herbst 75.

OT RINDTORF

06.05. Herta Müller 85.

GEMEINDE GOLDBECK

03.05. Werner Aßmuß 80.
08.05. Hans Herms 75.
08.05. Klaus Herms 75.
23.05. Hannelore Hübner 70.

OT PLÄTZ

06.05. Cäcilie Jurok 93.

HANSESTADT WERBEN 
(ELBE)

06.05. Gisela Schmidt 85.
14.05. Bernhard Bolecke 80.

OT BEHRENDORF

29.05. Dieter Gramsch 70.

OT GIESENSLAGE

25.05. Renate Kawka 70.

GEMEINDE HASSEL

18.05. Ilse Voßköhler 85.

OT WISCHER

31.05. Maritta Andrée 70.

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK

04.05. Otto Ziekau 95.

OT HINDENBURG

14.05. Alfred Waskowiak 80.

GEMEIDNE IDEN

06.05. Vera Kunze 85.

GEMEINDE ROCHAU

31.05. Hansjoachim Koch 80.

OT KLEIN SCHWECHTEN

04.05. Maria Gorski 91.

KLEIN-ST-E GALERIE ARNEBURG –  
Information zur nächsten Ausstellung
Vom Dasein und Hiersein, so 
der Titel der 235. Ausstellung in 
der Kleinsten Galerie in Arne-
burg, zu welcher der Arnebur-
ger Kultur- und Heimatverein 
im Altmärkischen Heimatbund 
e. V., am 9. Mai, im Hotelrestau-
rant Goldener Anker, Elbstraße 
17, Arneburg, alle Interessierten 
sehr herzlich einlädt. 
Linda Maria Bodenstein aus 
Seehausen, Autodidaktin, stellt 
Fotografien unter dem oben 
genannten Motto aus. Men-
schen brauchen sinnstiftende 
Spielräume, um herauszufinden 
auf welche Weise sie ihrem 
Leben einen Sinn geben kön-
nen. In jedem Moment ent-
scheiden wir uns für etwas, 
ohne vorherzusehen, welchen 
Gegebenheiten wir uns da-
durch im nächsten Moment 
aussetzen. So entstehen Lebens-
wege, die nach Jahrzehnten 
ebenso merkwürdig wie 
aufschlussreich, oft folgerichtig 
anmuten. 
Linda Maria Bodenstein wuchs 
in Hoyerswerda auf, ertanzte als 
Mädchen Lorbeer für ihre 
Schule und begann nach 
erfolgreich beendetem Studium 
zur Fachlehrerin für Sport und 
Mathematik am IFK Halle ihren 
beruflichen Weg in Seehausen. 
Die Familiengründung, drei 
Kinder und ihr Beruf waren Ent-
scheidungen, die als Wagnis 
begannen. Schon als Studentin 
und im beruflichen Alltag ließ 
sie sich ins kulturelle Treiben 
hineinziehen. 1983 übt sie sich 
zunächst in der Seidenmalerei. 
Nebenbei wird sie selbst zur 
Galeristin und erschließt sich 
zunehmend den eigenen 
Zugang zu künstlerischer 
Betätigung. Es ergeben sich 
Möglichkeiten, ihren Gestal-
tungswillen auszubilden und 
im fotografischen Ringen mit 
dem Motiv dieses Talent zu 
leben. Das Fotografieren wird 
zur Leidenschaft. Hierbei folgt 

sie dem Übergang zum digita-
len Bildträger, der Ablösung des 
Silberkorns durch den Silizium-
kristall. Hiervon unberührt 
blieb das nach wie vor wirksa-
me Prinzip der Lochkamera. 
Entgegen dem Digitalmas-
sentauglichen besteht sie 
weiterhin darauf, das Einzigar-
tige der analogen Welt in 
fußgroßen fotografischen 
Bildern aufzuheben. Ihre Bilder 
leben vom Zusammenspiel des 
Hervorstechenden mit seiner 
Umgebung oder von der 
Wirkung des Hervortretenden 
in verschwindender Umgebung. 
In den schönsten Momenten 
wird das Licht selbst zum 
Akteur in der Bildfläche. Es 
erscheinen innere Bilder 
äußerer Erscheinungsformen. 
Dimension und Gattung der 
realen Bildvorlage unterliegen 
bei ihr keinen Beschränkungen. 
In diesem Sinne ist die Bilder-
macherin weder Porträt- noch 
Landschafts- noch Sachfotogra-
fin. Auch die Fotomontage, 
gestaltetes Objekt, wird zum 
Subjekt in seiner bildlichen 
Erscheinung. Wir dürfen uns 
auf diese neue Ausstellung 
freuen! Letzten Endes ist sie mit 
ihren Fotografien auf der Suche 
nach dem wahrnehmbaren 
Schönen. 

Adelheid Johanna Preß
Galeristin
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

PFARRBEREICH  
KÖNIGSMARK
 
Gottesdienste & Andachten:
 SA | 05.05. | 18.00 Uhr
Düsedau (Abendandacht)
 SO | 06.05. | 10.00 Uhr
Kossebau (Regionaler Konfi, 
Vorstellungs-GD + Agape-Mahl
 DO | 10.05. | 14.00 Uhr
Calberwisch (+ Kaffeetrinken 
auf dem Hof „Packebusch“)
 SA | 19.05. | 18.00 Uhr
Düsedau (Abendandacht)
 SO | 20.05. | 14.00 Uhr
Walsleben (Fest-Gottesdienst 
zur Konfirmation + Hlg. Abend-
mahl)
 MO | 21.05. | 10.00 Uhr
Polkau (zentraler Gottesdienst + 
anschl. Essen im Feuerwehr-
haus)
 FR | 25.05.
08.30 Uhr | Königsmark: 
Heilpäd. Einrichtung (Morgen-
andacht)
19.00 Uhr | Königsmark: Kirche 
(Andacht zum Tagesausklang)
 SA | 26.05. | 18.00 Uhr
Düsedau (Abendandacht)
 SO | 27.05.
09.00 Uhr | Meseberg
10.30 Uhr | Iden 
 MO | 28.05. | 19.00 Uhr
Erxleben (Chorsingen anlässlich 
der 780-Jahr-Feier Erxleben)
 MI | 30.05. | 19.00 Uhr
Erxleben (Orgelkonzert)  
 FR | 01.06. | 19.00 Uhr
Erxleben (Fest-GD anlässlich 
der 780-Jahr-Feier Erxleben)

Gemeindeveranstaltungen:
Christenlehre/ Flötenkreis:
für die Kirchengemeinde Iden:
Christenlehre: Pfarrh. Iden: 
montags, ab 14.00 Uhr
Flötenkreis: Pfarrh. Iden: 
montags (1.-4. Klasse), 
ab 15.10 Uhr 
für das Kirchspiel Königs-
mark-Meseberg:
Winterkirche Meseberg: 
Donnerstag (14-tägig, 5.-6. 
Klasse), 14.00 Uhr
Konfirmandenarbeit:
Vorkonfirmanden des Pfarrbe-
reiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark: Do., 
3. Mai, 16.00 Uhr
Hauptkonfirmanden des 
Pfarrbereiches Königsmark:

in Winterkirche Walsleben: Mo., 
30. Mai (Stellprobe), 16.00 Uhr
Hauptkonfirmanden der Region 
Osterburg:
Konfi-Freizeit in Kossebau, Fr, 4. 
bis So, 6. Mai Beginn: 17.00 Uhr
GKR-Sitzung für die Gemeinde/
das Kirchspiel:
Iden (Pfarrhaus Iden), 
Mi, 02.05. | 18.30 Uhr
Kmrk.-Mesebg (Bauernstube 
Rengersl.), Di, 15.05. | 18.30 Uhr
Erxleben (Dorfgem.-Haus 
Erxleben), Mi, 16.05. | 18.30 Uhr
Walsleben (Pfarrhaus Walsle-
ben), Mi, 23.05. | 18.00 Uhr
Gemeindenachmittage:
für das Kirchspiel Königs-
mark-Meseberg:
Winterkirche Meseberg: 
Mittwoch, 2. Mai, 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
Winterkirche Walsleben: 
Mittwoch, 9. Mai, 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Erxleben:
Dorfgem.-Haus Erxleben: 
Mittwoch, 16. Mai, 14.30 Uhr
für die Gemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden: Mittwoch, 
23. Mai, 14.30 Uhr

PFARRBEREICH  
ARNEBURG
 
 SO | 06.05. | 10:00 Uhr
Regional-Gottesdienst mit 
Vorstellung der Konfirmanden, 
Kossebau
 DO | 10.05. | 14:00
Pfarrbereichs-Gottesdienst mit 
Drehorgel u. anschließend 
Kaffeetafel auf dem Hochufer
Wer ´nen Kuchen oder ´ne 
Kanne Kaffee mitbringt, melde 
sich bitte im Pfarrhaus… Danke! 
Dalchau
 SO | 13.05. | 18:00
Kirchenkino u. Abendsegen mit 
Quark u. Schmalzstulle, Rindtorf
 FR | 18.05. | 17:30
Wochenschluss-Andacht, Baben
 SO | 20.05.
10:00 Uhr | Gottesdienst zur 
Konfirmation, Osterburg
14:00 Uhr | Gottesdienst zur 
Konfirmation, Arneburg
 MO | 21.05. | 10:30
Gottesdienst, Groß Schwechten
 SA | 26.05. | 14:00
Gottesdienst zur Eheschließung, 

Schäplitz
 SO | 27.05.
09:00 Uhr | Andacht, Beelitz
10:15 Uhr | Gottesdienst zur 
Trauung, Arneburg
14:00 Uhr | Gottesdienst u. 
anschl. Kaffee, besonders 
herzliche Einladung an alle 
Jarchauer! Baumgarten
 DO | 31.05.
15:15 Uhr | Gottesdienst, 
Arneburg, Elbresidenz
17:30 Uhr | Pfarrbereichs-Kin-
dergottesdienst für Kinder, 
Eltern u. Großeltern sowie die 
Gemeinde! Hassel

Gemeindenachmittag: 
Groß Schwechten, Dienstag: 
22.5. um 14:30 Uhr im kirchli-
chen Gemeinderaum
Gemeindenachmittag: 
Arneburg, Dienstag: 8.5. um 14 
Uhr im Pfarrhaus
Gemeindenachmittag: 
Sanne, Dienstag: Dienstag: 15.5. 
Ausflug zur Klosterkirche 
Jericho
Frauenfrühstück: 
Pfarrhaus Arneburg 
Mittwoch: 30.5. um 9 Uhr 
Konzert Ural Konsaken Chor 
zur Erinnerung an Ivan Rebraoff 
in Babener Kirche 30. Mai um 
18 Uhr, Kartenvorverkauf 
Pfarrhaus Arneburg 0151/10 76 
66 57
Projekt Kinderkirche unter-
wegs Donnerstag: 10.5. u. 
Freitag: 11.5., 4. - 6. Klasse
Freitag: 25.5. Paddeln auf der 
Elbe, 5./6. Klasse
Infos: Gempäd. M. Grigoleit
Konfi-Zeit, Montag: 7. u. 28.5., 
jeweils 17-18:45 Uhr im Pfarr-
haus Arneburg
Konfi-Wochenende in Kosse-
bau Thema: Abendmahl u. 
Glaubensbekenntnis
04.-06.05., Nähere Infos im 
Freizeitbrief
Sola-Freizeit Harz
Kindersommerlager 28.6.-2.7. 
im Harz von 7-14 Jahren
Wir schlafen in echten Pfadfin-
derzelten, kochen über dem 
Feuer, machen Geländespiele 
und erleben spannende Ge-
schichten, Baden steht ebenso 
auf dem Programm wie Bogen-
schießen, Fußball und viele 
(Wald)Abenteuer mehr. Kosten: 

all incl. 75 €, Anmeldung: Pfrn. J. 
Obara 0151/10766657 oder 
obara@kirchenkreis-stendal.de
Weitere Infos (z. B. Abfahrt) gibt 
es in einem Erinnerungsbrief 
rechtzeitig vor der Freizeit.
Krabbelgruppe für alle Mütter 
& Väter, Großeltern im Pfarr-
haus Arneburg, Terminabspra-
che Pfrn. Janette Obara: 
0151/10766657
Kinderkirche im Kindergarten, 
Arneburg: 29.5., Hassel: 28.5., 9 
Uhr mit biblischen Geschichten 
Infos: Gempäd. M. Grigoleit 
03931/796954
Kinderkirche, Donnerstag:  
31.5. im Pfarrhaus Arneburg, 1. 
- 4. Klasse 14:30-15:45 Uhr 
Kindergottesdienst/Andacht, 
Donnerstag: 31.5. um 17:30 Uhr, 
für Kinder, Eltern, Großeltern, 
Gemeinde! Pfarrbereichs-Kin-
dergottesdienst in der Kirche 
Hassel
Treffen der Mönche, Samstag: 
5.5. von 13:30-16 Uhr, Start in 
Stendal St. Jacobi, Anmeldung: 
Gempäd. M. Grigoleit 
03931/796954

PFARRBEREICH  
KLEIN SCHWECHTEN
 
 SO | 06.05. | 10.00 Uhr
Klein Schwechten (Sylvia 
Gercke, Lektorin) 
10.05. | 14.00 Uhr
Zentrale GD, Calberwisch m. 
anschließendem Kaffeetrinken 
und in Dalchau  
 SO | 13.05.
09.00 Uhr | Bertkow  
(Sup Kleemann) 
10.30 Uhr |  Petersmark  
(SUP Kleemann) 
 SO | 20.05.
10.00 Uhr | Krusemark  
(Sup Kleemann) 
14.00 Uhr | Goldbeck Konfirma-
tion (Lau-Stöber) 
 SO | 26.05. | 10.00 Uhr
Rochau Diamantene Hochzeit 
(Lippschütz) 
 SO | 27.05.
09.00 Uhr | Möllendorf  
(Sup Kleemann) 
10.30 Uhr | Schartau  
(Sup Kleemann)
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Aus Goldbecks  
„goldenen Jahren“
Bei der am 1. Dezember 1905 
durchgeführten Volkszählung 
stellte sich heraus, dass sich 
Goldbeck seit der letzten Zäh-
lung von 1900 (742 Einwohner) 
um ganze 259 Einwohner 
vermehrt hatte. Mit seinen jetzt 
1001 Einwohnern war das Dorf 
somit an die Spitze der Dörfer 
des Altkreises Osterburg getre-
ten. Im Zuge einer damit einher-
gehenden regen Bautätigkeit 
entstanden allein in den beiden 
letzten Jahren 40 moderne 
Wohnhäuser, zumeist mit zwei 
Wohnungen. Diesen ungeheuren 
Aufschwung hatte der Ort 
hauptsächlich dem Bau der 
Zuckerfabrik und der Kleinbahn 
zu verdanken. Dadurch kam 
Industrie und Verkehr in das 
einst so stille kleine Dörfchen. 
Durch den Bau von befestigten 
Chausseen sowie der Feldbah-
nen Gethlingen – Plätz (1899) 
und Königsmark – Rohrbeck 
(1907) war Goldbeck zudem 
auch mit den umliegenden 
Ortschaften verbunden.
In den von Max Hiller verfassten 
satirischen „Streiflichtern“ war 
angesichts dieses „großen 
Ereignisses“ in der „Altmärki-
schen Zeitung“, Nr. 292, am 12. 
Dezember 1905, in Reimform zu 
lesen: „Erfreulich hat es mich 
berührt, – Daß Goldbeck sich hat 
eingeführt – Als größtes Dorf in 
unsern Kreis, – Wie jeder aus der 
Zeitung weiß. – Am letzten 
Zähltag konnt´ man zählen – In 
Goldbeck über „1000“ Seelen – 
Und damit wars noch nicht 
genug. – Denn „1001“ die Zahl 
betrug, – Da werden wir´s wohl 
noch erleben, – Daß man zur 
Großstadt wird erheben, – Das 
ehemal´ge Dörfelein, – Vor 
dreißig Jahren noch ganz klein 
– Links von der Eisenbahn-Stati-
on – Sieht man den neuen 
Stadtteil schon, – Gebaut wird 
dorten unaufhörlich; – Das 
Häusermeer wird größer 
jährlich. – Als Knotenpunkt der 
Bahn von Werben – Kann 
Goldbeck nimmermehr verder-
ben, – Denn ein gewaltiger 
Verkehr – Kommt von der 
Wischergegend her. – Für 
Osterburg es besser stand, – 
Wenn diese Bahn den Anfang 

fand – Allhier, und dann nach 
Werben ging; – Für beide Städte 
wär´ das Ding – Bedeutend 
anders als wie heute; – Das 
sehen ein die meisten Leute, – 
Wer alles vorher wissen kann, – 
Das ist und bleibt ein kluger 
Mann.“
Die Gemeinde Goldbeck gehörte 
wie Bertkow, Plätz, Möllendorf, 
Gethlingen und Hindenburg in 
den Jahren 1874-1945 zum 
Amtsbezirk Hindenburg und 
gleichzeitig von 1874-1921 dem 
Standesamtsbezirk Hindenburg 
an. Aufgrund der gestiegenen 
Einwohnerzahl erfolgte schließ-
lich zu Anfang 1922 eine 
Abtrennung und die Bildung des 
eigenen Standesamtsbezirks 
Goldbeck. Erster Standesbeamter 
war der Gemeindevorsteher 
Herms, dessen Stellvertreter der 
Schöffe Zuckerfabrikdirektor 
Eggeling. Noch unter dem 
Gemeindevorsteher Hünemör-
der konnte im Dobberkauschen 
Lokale, nach Möllendorf (1898) 
und Hindenburg (1900), endlich 
auch in Goldbeck am 9. Novem-
ber 1909 eine aus 30 Kameraden 
bestehende Freiwillige Feuer-
wehr gegründet werden.
Zwischen den Jahren 1917 und 
1927 wirkte an der Goldbecker 
Schule als 2. Lehrer Hermann 
Horenburg. Unter dem Titel „Aus 
der Geschichte der Landgemein-
de Goldbeck“ erschien in der 
„Altmärkischen Zeitung“, Nr. 81, 
vom 5. April 1922, der folgende 
von ihm verfasste Artikel, 
welcher einen kurzen Überblick 
über die Entwicklung Goldbecks 
zwischen 1801 und 1922 bietet: 
„Goldbeck hat heute [1922] eine 
Einwohnerzahl von 1115. Im 
Jahre 1801 zählte die Gemeinde 
101 Einwohner, im Jahre 1818 
stieg die Zahl auf 105, und 1885 
waren es 262 Seelen (127 
männliche, 135 weibliche). Es 
bestanden damals 62 Haushal-
tungen in 44 Wohnungen. 4 
Handwerker waren 1896 am Ort, 
und zwar 1 Fleischer, 1 Sattler, 1 
Schuhmacher und 1 Schlosser, 
ferner 3 Getreidehändler (Hoefft, 
Seiler, Lüdecke). Damals bestan-
den 3 Ladengeschäfte. – 1849 
wurde die Eisenbahn (Witten-
berge – Magdeburg) gebaut, die 

1882 vom Staate angekauft 
wurde. Die Kleinbahn hat der 
Rittergutsbesitzer Freise 1877 (?) 
[richtig 1881/82] bauen lassen, 
und zwar mit der Endstation 
Iden. Später ist sie bis Giesensla-
ge [1884] und dann bis Werben 
[1898] verlängert worden. 1886 
wurde die Kunststraße Bertkow 
– Krusemark – Gr.-Ellingen 
angelegt und 1889, als der Bau 
einer Zuckerfabrik geplant 
worden war, nachdem die 
Rohrzuckerfabriken in Kruse-
mark und Arneburg eingegan-
gen waren, die Dorfstraße 
gepflastert. Die Grundsteinle-
gung der Fabrik fand am Mon-
tag, den 12. August 1889 statt. In 
den Grundstein wurden ver-
mauert: Eine Blechbüchse mit 
den Statuten, ein Verzeichnis der 
Aktionäre, diejenigen Nummern 
der „Altmärkischen Zeitung“, die 
Aufsätze über die Fabrik enthiel-
ten und verschiedene Münzen. 
Der Baufleck, im Ganzen 34 
Morgen, wurde vom Kossaten 
Abel, von Seehaus, Holz und 
Witwe Mertens geb. Scheel 
gekauft. Der Preis der fertigen 
Fabrik belief sich auf 1.000.000 
Mark. Bald nach Fertigstellung 
der Fabrik wurden auch auf der 
östlichen Seite der Eisenbahn 
Wohnhäuser gebaut. Es siedelten 
sich immer mehr Handwerker 
und Arbeiter an.
Die Schulkinder wurden in 
einem strohgedeckten, baufälli-
gen Gebäude, im Norden des 
Dorfes gelegen, unterrichtet. Bis 
1876 hatte die Stelle Lehrer 
Schönemann inne. Sein Nachfol-
ger wurde August Meyer. Nach 
seinem Tode 1882 trat an seine 
Stelle Lehrer Walter Schaare, jetzt 
in Hindenburg. Er unterrichtete 
zu Anfang 28 Kinder. Die Zahl 
stieg im Jahre 1889 auf 47. Von 
1889-1898 bewohnte Lehrer 
Kruse das alte Schulhaus. Im 
letzten Jahre seiner Goldbecker 

Amtstätigkeit wurden 12 
Knaben und 33 Mädchen von 
ihm unterrichtet. Lehrer Kruse 
wurde nach Stendal versetzt; an 
seine Stelle kam Lehrer Zuck aus 
Letzlingen. Da die Zahl der 
Schulkinder über 100 stieg war 
die Einrichtung einer 2. Lehrer-
stelle geboten. 1899 kam als 2. 
Lehrer [der Lehrer] Henning. 
Beide Lehrer unterrichteten in 
einem Klassenraum. In demsel-
ben Jahre wurde zum Bau eines 
neuen Schulgebäudes ein 
Bauplatz (1 Morgen) von See-
haus für 2890 Mark gekauft.  Der 
Grundstein wurde Ostern 1900 
gelegt. Am 17. September 1900 
wurde die neue Schule einge-
weiht. Die Baukosten beliefen 
sich auf 33 000 Mark.  Lehrer 
Zuck verwaltete die 1. Schulstelle 
bis zu seiner Pensionierung 
1918.  Der Nachfolger Hennings 
[des 2. Lehrers] wurde 1902 
Alsleben, 1905 Mitsching, 1909 
Klebe, 1910 Klaeden. Letzterer 
fiel am 22.10.14 im Weltkriege. 
1914 wurde als Vertreter Lehrer 
Tschenscher angestellt, 1915 
Schauland, 1917 Horenburg.  
1919 Müller für die 3. Lehrerstel-
le, 1920 Stegemann, 1921 Ehlers.  
Heute hat Goldbeck eine 4-klas-
sige Schule mit 4 Lehrern. Die 
Kinderzahl beträgt 170-180. 1920 
wurden die Kinder zum ersten-
mal in hiesiger Kirche konfir-
miert, früher immer in Bertkow. 
Es waren in dem Jahr 12 Knaben 
und 13 Mädchen. In diesem Jahr 
[1922] beträgt die Zahl der 
Konfirmanden nur 12 (9 Knaben, 
3 Mädchen).“
Der von Goldbeck im April 1927 
als Musiklehrer nach Magdeburg 
versetzte Hermann Horenburg 
lebte zuletzt in Ditfurt bei 
Quedlinburg und machte sich als 
Heimatforscher und Volkslied-
sammler einen Namen.

Christian Falk
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Großes Fiebern  
beim Leselöwen-Wettstreit
Lesen bildet. 
Lesen ist ein tolles Hobby. 
Lesen macht einfach Spaß.
Davon konnte sich die Jury 
beim Leselöwen-Wettstreit 
überzeugen, an dem sieben 
Schüler der 3. und 4. Klassen der 
Grundschule Arneburg am 
Donnerstag, dem 22. März, 
teilnahmen. Diese Dritt- und 
Viertklässler hatten sich bereits 
im Januar für die 2. Stufe des 
Lesewettstreites qualifiziert 
und sich mit vollem Elan darauf 
vorbereitet.
Mit Spannung verfolgte das 
Schülerpublikum im 1. Teil die 
Vorstellung der unterschied-
lichsten Kinderbücher wie zum 
Beispiel „Die Olchis auf Geburts-
tags-reise“ oder „Die 3 vom Ast“. 
Zugleich war es eine Anregung, 
vielleicht einmal selbst diese 
Bücher zu lesen. 
Das Vorlesen eines unbekann-
ten Textes im 2. Teil sowie die 
Beantwortung von Fragen 
forderte das Können jeden 
einzelnen Lesers heraus. Wer 
wandte die beste Lesetechnik 
an und las zugleich mit beson-
derer Betonung?
Die Jury, bestehend aus Frau 

Mäcker, Leiterin der Winckel-
mann-Buchhandlung in 
Stendal, Frau Förster, ehemalige 
Schulleiterin an der Grundschu-
le Arneburg sowie Martina 
Weiß, Grundschullehrerin, hatte 
es nicht leicht, eine Entschei-
dung zu treffen. Dicht beieinan-
derliegende Punkte zeugten 
davon, dass hier echte Leserat-
ten ihr Können gezeigt hatten.
Über die Siegerurkunde, den 
Leselöwen und einem Bücher-
scheck konnte sich 
Yannika Berr (Klasse 3) freuen. 
Der 2. Platz ging an Marvin 
Geib, der 3. Platz an Sohail 
Mohammadi (Klasse 4). Sie 
dürfen ebenfalls einen Bücher-
scheck in der Winckel-
mann-Buchhandlung einlösen. 
Weitere Buchpreise nahmen 
mit Freude Emma Bremer, Elias 
Kirchbach (beide Klasse 3) und 
Clara Lena Kreip sowie Alina 
Martens (Klasse 4) in Empfang.
Das Weiterführen des schon zur 
Tradition gewordenen Lese-
löwen-Wettstreites steht bereits 
fest verankert im nächsten 
Schuljahresarbeitsplan.

Team der Grundschule Arneburg

Förderverein stärkt  
Schüler für Osterfest

Traditionell fand am letzten 
Schultag vor den Osterferien 
unser Osterfest statt. Dafür 
hatte sich der Förderverein 
etwas Besonderes überlegt.
Fleißige Mitglieder des Vereins 
bereiteten belegte Brote zu und 
schnippelten Obst und Gemüse.
Daraus stellten sie ein reichhal-
tiges Frühstücksbuffet zusam-
men. Nachdem die Schüler sich 
in der ersten Stunde in ihren 
Klassen noch einmal mit 
Osterbräuchen, Traditionen und 
Basteleien beschäftigt hatten, 
konnten sie sich am Buffet 
bedienen und gemeinsam mit 
ihren Freunden und Klassenka-
meraden die Leckereien schme-
cken lassen.
Gut gestärkt starteten anschlie-
ßend zwei Gruppen mit ver-
schiedenen Fähnchenfarben zur 
Schnitzeljagd quer durch den 
Ort Iden und gaben den Weg 
vor.
Zwei weitere Gruppen folgten 

den Fähnchen und da alle den 
richtigen Weg fanden, trafen 
sich am Ende alle auf dem 
Sportplatz wieder.
Dort war der Osterhase schon 
fleißig gewesen und hatte viele 
Eier und Spielzeug für die 
Spieltonnen der Klassen 
versteckt. Nun hieß es: Alles zu 
suchen und zu finden.
Im Anschluss an die erfolgrei-
che Suche konnten sich die 
Kinder beim Eiertrudeln, 
Eierwettlauf, Geschicklichkeits-
fahren und Spielen vergnügen.
Nach diesem gelungenen 
Osterprojekt konnten alle 
Schüler in die Osterferien 
verabschiedet werden.
Die Kinder und das Lehrerkol-
lektiv bedanken sich beim 
Förderverein und weiteren 
tatkräftigen Eltern für die tolle 
Idee und deren Umsetzung.

Die Schüler und Lehrer 
der Grundschule Iden
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Gute Laune zum Frauentag – 
dafür sorgte ein buntes Programm
Am 8. März eines jeden Jahres 
haben viele Frauen, die Mitglie-
der der Volkssolidarität sind, 
weder Termine beim Arzt oder 
zur Fußpflege oder bei der 
Physiotherapie. Da steht nur ein 
Vorhaben fest!
Internationaler Frauentag wird 
auf dem Möllendorfer Saal 
gefeiert. Weils so schön ist. Das 
hat sich auch in diesem Jahr 
wieder bestätigt. Schon beim 
Warten auf den Bus waren alle 
sehr aufgekratzt. Wie immer 
fuhren Fahrzeige des Unterneh-
mens Ladtsch die Frauen aus 
Goldbeck, Klein Schwechten, 
Petersmark und Möllendorf 
zum Gemeindesaal. Schön 
geschmückte gedeckte Tische 
empfingen uns, es gab Kaffee 
und leckeren Kuchen.
Die fleißigen Helfer der Ge-
meinde Heidi Himmler, Rita 
Schernikau, Ilona Jansen und 
Hubert Rick bedienten uns. 

Danke für den Einsatz. Hanne-
lotte Belseck, unsere Ortsvorsit-
zende der Volkssolidarität in 
Goldbeck, hatte für die gesamte 
Feier „den Hut auf“. Auch dafür 
gebührt ihr ein großes Danke-
schön. Schon 12 Jahre begleitet 
uns zu dieser Feier Steffen 
Helke als DJ. Er brachte uns wie 
immer mit Partyrennern wie 

„Die Hände zum Himmel“ 
gleich in die richtige Stimmung, 
so dass er zum Tanzen später 
nicht lange bitten musste.
Die Tanzfläche war schnell 
besetzt, wir hatten Spaß an der 
Bewegung, auch wenn es bei 
manchen nicht mehr so schnell 
geht und einige auch nur noch 
schunkeln konnten. 

Außerdem gab es ja noch 
Auftritte von unseren „Schau-
spielern“ Hannelotte Belseck, 
Edith Aßmu0 und Doris Schrö-
der. Man muss staunen, was 
den Frauen zu unserer Unter-
haltung jedes Jahr neu einfällt. 
Dieses Jahr hatten sie sich in 
farbige Müllsäcke gehüllt mit 
Spitzenkragen und Blumen-
schmuck. Das allein sorgte 
schon für Lacher.
Dann gehörte die Tanzfläche 
wieder uns. Bis ein kecker Junge 
(Doris Schröder) mit Schulruck-
sack und in Lederhosen seine 
„erfolgreiche“ Einstellung zum 
Unterricht und zum Lernen 
zum Besten gab. Unsere Schul-
zeit ist lange her, aber an solche 
Typen konnten wir uns erin-
nern. Es gab reichlich Beifall.
Kurz vor dem traditionellen 
Abendessen – Kartoffelsalat 
und Wiener – trat Hannelotte 
Belseck mit einer amüsanten 
Rede noch einmal vor das 
Mikrofon. Allein schon ihre 
Verkleidung sorgte für lustige 
Bemerkungen und am Ende gab 
es Applaus.
Wir danken allen Helfern und 
den Gestaltern des fröhlichen 
Nachmittags ganz herzlich und 
hoffen auf ein nächstes Mal im 
nächsten Jahr.

Elvira Walther
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Osterwanderung  
an der Grundschule Goldbeck
Die Wetteraussichten in der 
letzten Schulwoche vor den 
Osterferien sahen für eine 
Osterwanderung nicht sehr 
freundlich aus. Viele Schüler 
fragten täglich, ob wir am 
Freitag wandern können. Die 
Spannung wuchs von Tag zu 
Tag. Am 23. März entschieden 
wir uns morgens, diese Wande-
rung durchzuführen. Die Kinder 
hat’s gefreut. Mit Rucksack und 
wetterfester Kleidung machten 
wir uns um 8 Uhr auf den Weg 
zum Möllendorfer Spielplatz. 
Dort wartete eine Osterüberra-
schung auf unsere Schulkinder. 
Der fleißige Osterhase hatte für 
jedes Kind Ostereier versteckt. 
Für jede Klasse gab es noch eine 
gut gefüllte Spieletonne mit 
kleinen Spiel- und Sportgeräten. 
Es wurden sogar alle Eier 
gefunden. 
Anschließend hatten alle 
Kinder genug Zeit, die neuen 
Spielgeräte auszuprobieren. Der 
Rückweg zur Schule wurde für 
manche kleinen Beinchen ganz 

schön lang. Bis zum Mittag 
schafften es aber alle.
Einen herzlichen Dank an 
unsere Eltern Frau Böttcher und 
Frau Dietrich, die uns tatkräftig 
unterstützt haben. Für alle 
Schüler war es ein anstrengen-
der, aber auch schöner Tag.

Grundschule Goldbeck

Kreisschützenfest in Goldbeck 
zum 25-jährigen Bestehen des KKSV
Am 12. Mai feiern wir anläss-
lich unseres 25-jährigen 
Bestehens das Kreisschützen-
fest, dazu laden wir alle recht 
herzlich ein.
ab  14.00 Uhr 
Eröffnung des 
Kreisschützenfestes 
ca. 14.30 Uhr 
Festumzug mit Blaskapelle 
ca. 15.00 Uhr 
Ankunft an der Zuckerhalle,

wo dann gemeinsam mit uns 
gefeiert werden kann. Es gibt 
Schwein am Spieß, Kaffee und 
Kuchen, Hüpfburg für die 
Kleinen, Softeis, Wein aus 
eigener Herstellung und auch 
der Hähnchenwagen wird da 
sein. 
Ebenso findet ein Preisschießen 
statt.

KKSV Goldbeck

Konzert-Ankündigung für Orgel
Am Freitag, den 4. Mai um 
18 Uhr wird der Organist Jihoon 
Song aus Leipzig ein Konzert auf 
der Helbig-Orgel in der St. 
Katharinen-Kirche zu Eichstedt 
geben.
Die Orgel stammt aus dem 
Jahre 1737 und ist die einzig 
erhaltene dieser Art in der 
Altmark.
Durch das Auffinden des 
Original-Kontraktes konnte die 

Orgel in den Jahren 2007- 2014 
von der Firma Schuke original-
getreu restauriert werden.
Zu diesem 9. Orgelkonzert lädt 
der Förderkreis St.Kathari-
nen-Kirche Eichstedt/Altmark 
e. V. herzlich ein.
Der Eintritt ist frei, am Ausgang 
wird für den Erhalt dieses 
einmaligen Instrumentes um 
eine Spende gebeten.
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Beleben – Verbinden – Gestalten 
Dreißig Kulturorte waten auf Sie
Auf KultourSpur durch die 
Wische – Pfingsten 2018

Der Verein Wische e. V. lädt Sie 
voller Vorfreude recht herzlich 

zur 2. KultourSpur vom 18. bis 
21. Mai ein.  

Nach dem erfolgreichen Start 
im letzten Jahr, erwarten Sie 
über 30 Kulturorte mit einem 
abwechslungsreichen Pro-
gramm in den Kategorien 
Kunst, Kultur und Natur. Gehen 
Sie auf Ihre individuelle kultu-
relle Entdeckungsreise in 
zahlreichen offenen Gärten, 
Höfen, Kirchen und lassen Sie 
sich von der Wische verzaubern.
Der Verein Wische e. V. möchte 
die Region beleben, Menschen 
verbinden und somit Zukunft 
aktiv gestalten. Seien Sie dabei 
und erfreuen Sie sich an 
musikalischen Darbietungen, 
spannenden Lesungen, künstle-
rischen Unikaten und kulinari-
schen Besonderheiten.

I N FO
Weitere Informationen und das 
Programm für die KultourSpur 
2018 finden Sie unter: 
www.wische.de  
www.kulturportal-altmark.de 
und  039390/82142

Osterprojekttag in der Grundschule  
Arneburg für die Klassen 1 und 2
Am letzten Tag vor den Osterfe-
rien war zwar das Wetter grau 
und öde, aber in der Grundschu-
le Arneburg ging es bunt und 
fröhlich zur Sache. Die Klassen 1 
und 2 nahmen das ganze Haus 
in Beschlag und hinter jeder Tür 
warteten spannende, lustige 
und rätselhafte Sachen auf die 
Kinder.  Ein passendes Schild 
gab Auskunft und aus einem 
Körbchen vor der Tür konnte 
man sich ein Osterei nehmen, 
den Raum betreten und Rätsel 

lösen, spielen, Eierstullen essen 
oder Experimente machen. Ein 
Laufzettel wurde abgestempelt, 
das Ei wieder in den Korb gelegt 
und schon ging es zur nächsten 
Station. Da kam man ganz 
schön ins Schwitzen.
Alle haben viel Spaß gehabt 
und fiebern nun dem Osterfest 
in der Familie entgegen.

Das Team der Grundschule 
Arneburg und die 

Kinder der 1. und 2. Klassen



HALLO NACHBARN | 24. April 2018 | Ausgabe 4 | 11 |

Vollversammlung  
der Rochauer Carnevals Gemeinschaft e. V.
Am 13. April fand die Vollver-
sammlung der RCG statt. 
Präsident Frank Bräuer begrüß-
te die anwesenden Mitglieder 
der Rochauer Carnevals Ge-
meinschaft e. V. und führte 
durch die Vollversammlung.
Vereinsvorsitzender Heiko 
Packebusch verlass den Rechen-
schaftsbericht. Er sprach allen 
Aktiven und Mitgliedern seinen 
Dank für die sehr gelungene 
abgelaufene 53. Session der RCG 
aus. Vier Abendveranstaltun-
gen, eine Nachmittagsveran-
staltung und der Kinderkarne-
val  in Rochau sowie eine 
Abendveranstaltung in Lichter-
felde, die alle sehr gut besucht, 
teilweise ausverkauft waren, 
absolvierten die Rochauer 
Karnevalisten. Weiterhin 
nahmen sie an den Karnevals- 
umzügen in Osterburg und 
Seehausen teil. Hinzu kam im 
vergangenen Jahr erstmals in 
Rochau das Oktoberfest, 
welches ein voller Erfolg war 
und daher auch in diesem Jahr 
stattfindet.
Anschließend trug der Schatz-
meister Torsten Oehme den 
Finanzbericht vor. Der Verein 
hat einen ausgeglichenen 
Haushalt. Letztendlich sei dem 
Schatzmeister dafür Dank, das 
er die Einnahmen und Ausga-
ben das gesamte Jahr gut im 
Überblick hat. Nur was einge-
nommen wird, kann auch 
wieder investiert werden. Da 

müssen manche Wünsche auch 
mal zurückgesetzt werden. Die 
RCG möchte sich in diesem 
Zusammenhang bei allen 
Sponsoren bedanken, die die 
Rochauer Carnevals Gemein-
schaft unterstützen.
Im Vorfeld der Versammlung 
wurde die Finanzen geprüft. 
Schatzmeister und der Vorstand 
wurden für das abgelaufene 
Geschäftsjahr entlastet
Aus privaten Gründen trat 
Elferratsmitglied Thomas 
Dobberkau aus. Viele Jahre war 
er in der RCG aktiv. Angefangen 
hat er in der Saalwache. Dann 
tanzte er viele Jahre im Män-
nerballett. Während seiner 
Tätigkeit im Elferrat kümmerte 
er sich anfangs um die Funken-

garde und später um die 
Saalwache. Die RCG bedankt 
sich für die gute Arbeit.
Um die Lücke des Elferrates zu 
schließen stellten sich zwei 
Bewerber zur Wahl. Andreas 
Quast und David Riep. Beide 
viele Jahre in der RCG aktiv, 
beide sehr engagiert, beide 
wären würdig, die Geschicke 
der RCG im Elferrat zu vertreten. 
Einer kann aber nur gewählt 
werden. Die Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder stimm-
te für David Riep.
David Riep, der gerade erst 25 
Jahre ist. Viele Jahre kümmerte 
er sich eigenverantwortlich um 
den Kinderkarneval. Bei den 
Veranstaltungen der RCG war er 
bereits mehrfach bei verschie-

denen Sketchen zu sehen. Seit 
dem vergangenen Jahr singt er 
zudem im Chor mit. Bei den 
Karnevalsumzügen und auch 
bei zahlreichen anderen 
Veranstaltungen sorgt er hinter 
dem Mischpult für die Musik. 
Somit ist er vielseitig engagiert. 
Im Elferrat wird er den Posten 
des ausgeschiedenen Mitglides 
übernehmen und sich um die 
Organisation der Saalwache 
kümmern.
Es wurden die Termine der 54. 
Session bekanntgegeben. Nach 
einigen Auftritten, z. B. beim 
Spargelfest in Plätz, bei den 
Dorffesten in Schartau und 
Rochau ist das nächste große 
Event der RCG das Oktoberfest 
am 15. September. Für alle, die 
schon jetzt den Besuch einer 
Veranstaltung planen möchten, 
stehen alle weiteren Termine 
auf der Internetseite  
www.rochau-es-lacht.de
Abschließend wünschte der 
Präsident der RCG allen Mitgle-
dern und Aktiven viel Ideen-
reichtum für die das neue 
Programm und viel Spaß beim 
Einstudieren der Tänze, Bütten, 
Sketche und Lieder. Er freut sich 
auf die nächste Session und ist 
sicher, das sich alle Rochauer 
Karnevalisten wieder etwas 
Tolles einfallen lassen, um das 
Publikum zu begeistern, wenn 
es dann ab 11. 11. wieder heißt: 
,,Rochau es lacht".

Von links nach rechts: Elferratsmitglied Schatzmeister Torsten Oehme, 
Elferratsmitglied Frank Schmidt, neugewähltes Elferratsmitglied David 
Riep, Elferratsmitglied Präsident Frank Bräuer, Elferratsmitglied Tino Win-
kelbauer



| 12 | HALLO NACHBARN | 24. April 2018 | Ausgabe 4

Vorbereitung Fahrradparcours 
der Grundschule Iden

Am Freitag, dem 6. April fanden 
sich viele Eltern und Schüler auf 
dem Parkplatz gegenüber der 
Turnhalle in Iden ein. Dieser 
Platz wird seit einigen Jahren 
auch als Verkehrsparcours für 
die Grundschule genutzt. Um 
den Kindern bestmögliche 
Übungsbedingungen zu 
ermöglichen, wurde der Par-
cours gründlich gefegt und 
anschließend die Verkehrsleitli-
nien mit frischer Farbe verse-
hen.
Nun können die Mädchen und 
Jungen der Grundschule Iden 

wieder in diesem Parcours das 
richtige Verhalten im Straßen-
verkehr üben und sich auf ihren 
Fahrradtag freuen.
Dieser wurde vom Förderverein 
der Grundschule Iden organi-
siert und fand am Montag, 
dem 16. April statt. Hier konn-
ten die Kinder dann in verschie-
denen Stationen den richtigen 
Umgang mit dem Fahrrad 
trainieren und auch den frisch 
vorbereiteten Parcours befah-
ren.

Grundschule Iden

Rock in Räbel 2018:  
Hof- und Scheunenfest
Im Rahmen von „Rock in Räbel“ 
findet auch wieder das traditio-
nelle Hof- und Scheunenfest 
auf dem Fuhrmeisterhof in 
Räbel statt. Veranstalter ist der 
Verein „Kultur und Rock in 
Räbel e. V.“ Freitag, 11. Mai, 
Beginn um 18 Uhr. Auf die 
hoffentlich zahlreichen Besu-
cher wartet ein umfangreiches 
und interessantes Programm. 
Es treten u.a. auf:
• Greyhound Blues Band 
• Schwarzbrand 
• Sign In Rossa (Köln) 

Auch für das leibliche Wohl ist 
gesorgt: Für Getränke an 
Bierwagen und Bar sorgt der 
Verein „Kultur und Rock in 
Räbel“, für das Essen ein 
Caterer. Der Eintritt ist frei. 
Parkplätze befinden sich auf der 
Koppel des Fuhrmeisterhofes.
Der Verein lädt dazu ein und 
freut sich auf viele Besucher auf 
dem Hof und in der Scheune.

Jochen Hufschmidt
Vorsitzender des Vereins 

„Kultur und Rock in Räbel e. V.“
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

Öffentliche Bekanntmachung 
Bodenordnungsverfahren Hassel – Landkreis Stendal 

Verfahrensnummer:  SDL 4/0371/04

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung

Die Ergebnisse der Wertermittlung in dem Bodenordnungsverfahren Hassel 
werden hiermit gemäß § 32 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in Verbindung 
mit § 63 (2) LwAnpG wie folgt festgestellt:
1.  Die Ergebnisse der Wertermittlung werden mit Ausnahme der unter 

Nr. 2. aufgeführten Änderungen so festgestellt, wie sie vom 30.08. – 
12.09.2017 ausgelegen haben und im Anhörungstermin am 13.09.2017 
erläutert wurden.

2.  Die Wertermittlung einzelner Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen 
ist nach der Auslegung bei berechtigten Einwendungen der Beteiligten 
geändert worden. Diese Änderungen der Wertermittlung werden hier-
mit festgestellt (Anlage 1).

Gründe
Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG 
zulässig. Zur Einsichtnahme für die Beteiligten haben die Ergebnisse der 
Wertermittlung ausgelegen und sind im Anhörungstermin erläutert worden. 
Zu diesen Terminen wurde nach § 111 FlurbG geladen. 
Die gegen die Ergebnisse der Wertermittlung eingelegten Einwendungen 
wurden überprüft und die Ergebnisse der Prüfung wurden den Beteiligten 
mitgeteilt. Begründete Einwendungen gegen die Ergebnisse der Werter-
mittlung werden nach Nr. 2 berücksichtigt. In der Anlage 1, die Bestandteil 
dieser Anordnung ist, sind die von der Änderung nach Nr. 2 betroffenen 
Flurstücke aufgeführt. Die im Einzelnen vorgenommenen Änderungen der 
Wertermittlung sind im Internet unter www.alff.sachsen-anhalt.de/alff-alt-
mark und im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark 
einzusehen.
Mit der Feststellung der Wertermittlungsergebnisse ist der Wert der Grund-
stücke eines Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke im Ver-
fahren bestimmt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Feststellung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Bekanntmachung Widerspruch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
beim
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Akazienweg 25, 39576 Hansestadt Stendal
eingelegt werden.

Stendal, den 28.03.2018

Im Auftrag (DS)
gez. Kriese
Sachgebietsleiter

Bodenordnungsverfahren Hassel, Landkreis Stendal
Verfahrensnummer: SDL 4/0371/04

Für die nachstehend aufgeführten Flurstücke erfolgt eine Änderung der Wer-
termittlung

Ord.-Nr. Gemarkung Flur Flurstücke

1 Hassel 2 39/1; 70

5 Hassel 1 32

Hassel 2 223/16

Hassel 6 39/14; 127/13; 128/13

6 Hassel 2 91; 214/26

15 Hassel 8 90

45 Hassel 7 64/41

55 Hassel 4 12/1

Hassel 8 88

85 Hassel 2 143/39

112 Hassel 8 89/18

155 Hassel 8 75/2

197 Hassel 8 75/3

352 Hassel 6 123/12

422 Hassel 2 212/3

Hassel 4 164/17

Hassel 5 23

Hassel 6 64; 65; 155/20

Hassel 7 117/42

468 Hassel 2 144/79; 221/24

471 Hassel 2 90

475 Hassel 6 15/3

477 Hassel 1 14

Hassel 4 14

Hassel 6 55; 58; 61; 139/26; 159/19

495 Hassel 4 49/3

539 Hassel 1 34/9

540 Hassel 6 130/18

Hassel 7 43; 44; 138/45

Hassel 8 75/4

550 Hassel 6 153/18

555 Hassel 6 125/13; 166/20

605 Hassel 1 69/25

Hassel 4 124/53

662 Hassel 4 49/1

663 Hassel 4 49/2

673 Hassel 1 73/20
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Rochau für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat die Folgen-
de, vom Gemeinderat in der Sitzung am 31.01.2018 beschlossene Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.350.200 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.350.200 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.010.600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.022.100 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    422.000 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    505.200 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf      48.300 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf    127.400 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:
1.  Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 40.000,00 Euro und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 40.000,00 Euro festgesetzt.
3. Rückstellungen sind nach § 35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 26.04.2018 bis 16.05.2018 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung1

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) 
für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat 
die Folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 05.12.2017 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.298.700 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.283.700 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.081.300 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.048.300 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    392.300 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    668.200 Euro
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e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf        5.600 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 Euro und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 40.000,00 Euro festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 03.04.2018 bis 18.04.2018 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Goldbeck 
für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfasungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat die Fol-
gende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 11.12.2017 beschlossene Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.731.000 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.763.300 Euro

 
2.  im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.593.800 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.461.300 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    331.100 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    567.800 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf 194.700 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt. 

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.
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§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000,00 Euro und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 30.000,00 Euro festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfasungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 03.04.2018 bis 18.04.2018 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Hassel für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassunggesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Gemeinderat 
die Folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 22.01.2018 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.006.300 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.006.300 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 876.500 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   877.000 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf   285.400 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf   512.100 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf              0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf     19.200 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 225 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 50.000,00 Euro und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 40.000,00 Euro festgesetzt.
3. Rückstellungen sind nach § 35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 03.04.2018 bis 18.04.2018 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Arneburg für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Stadtrat der 
Stadt Arneburg die Folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 31.01.2018 
beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 3.949.600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.635.000 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen a
 us laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.937.600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.535.000 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 1.028.700 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf 1.443.100 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf    569.000 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf    806.100 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
100.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
 für die Ortsteile Arneburg, Dalchau

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
  (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

    
 für den Ortsteil Beelitz

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
  (Grundsteuer A) auf 250 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

2.  Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 60.000,00 Euro und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 60.000,00 Euro festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 26.04.2018 bis 16.05.2018 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Hansestadt Werben (Elbe) 
für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA)in der zurzeit gültigen Fassung  hat  der Stadtrat die 
Folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 13.02.2018 beschlossene Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 

Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.320.800 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.368.500 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.320.800 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.298.500 Euro
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c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    444.000 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf    453.200 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf               0 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf      72.600 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
150.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

§ 6
1.  Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als 

für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 
10.000,00 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden 
bei:
a)  der Entstehung eines Fehlbetrages auf 30.000,00 Euro und
b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendun-

gen oder Einzelauszahlungen auf 30.000,00 Euro festgesetzt.
3.  Rückstellungen sind nach § 35 KomHVO LSA im Einzelfall ab 2.000 Euro 

zu bilden.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 26.04.2018 bis 16.05.2018 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck über die Abwägung  
der Stellungnahmen zur öffentlichen Auslage und zur Beteiligung der Träger  

öffentlicher Belange zum 2. Entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplans 

Der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck hat in der Sitzung am 
19.03.2018 folgenden Beschluss 02/009/18 gefasst:

Beschlusstext:
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung die Abwägung im Rahmen des Verfah-
rens für die Aufstellung eines Sachlichen Teilflächennutzungsplanes Wind 
für die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.
Die während der öffentlichen Auslegungen vom 11.12.2017 bis zum 
12.01.2018 und vom 07.02.2018 bis zum 22.02.2018 vorgebrachten Anre-
gungen, Hinweise und Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger 
öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und Bürger wurden geprüft und 
abgewogen. Das ausführliche Abwägungsmaterial ist als Anlage beigefügt 
und Bestandteil des Beschlusses.

Begründung:
Die im Rahmen des Verfahrens für die Aufstellung des sachlichen Teilflä-
chennutzungsplanes Wind für die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
wurden die eingegangenen Anregungen, Hinweise und Stellungnahmen in 
Form der vorliegenden Abwägungstabelle im Bauausschuss der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck am 20.02.2018 und 08.03.2018 vorberaten und 
abgestimmt. 

Es liegen keine Bedenken und Einwände vor, die eine Planänderung zur Folge 
hätten. Redaktionelle Änderungen wurden eingearbeitet. 
Die Einwendet sind über das Ergebnis der Abwägung zu informieren. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Abwägungsvorschlag (Allris-Zugang)

René Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Hinweis:
Die Einwänder wurden über das Ergebnis der Abwägung mit Schreiben vom 
21.03.2018 informiert.
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Bekanntmachung des Planungsverbandes „Industrie- und Gewerbepark Altmark“  
über die Abwägung der Stellungnahmen zur öffentlichen Auslage  

und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf der  
6. Änderung des Bebauungsplans „Industrie- und Gewerbepark Altmark“ 

Der Planungsverband Industrie- und Gewerbepark Altmark hat in der Sitzung 
am 25.01.2018 folgenden Beschluss gefasst:

Beschlusstext:
Der Planungsverband Industrie- und Gewerbepark Altmark (IGPA) beschließt 
auf seiner heutigen Sitzung die Abwägung der zum Vorentwurf der 6. Än-
derung des B-Plans IGPA eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange in der vorliegenden Fassung. 

Begründung:
Der Vorentwurf der 6. Änderung des B- Plans IGPA wurde durch den Pla-
nungsverband IGPA gebilligt. Die Planungsunterlagen haben in der Zeit vom 

08.02.2017 bis zum 08.03.2017 öffentlich ausgelegen. Die Träger öffentlicher 
Belange sind zur Stellungnahme aufgefordert worden. 
Der Inhalt der eingegangenen Stellungnahmen ist in der beigefügten Tabelle 
aufgeführt. Die Stellungnahmen wurden geprüft, sie sollen entsprechend der 
beschlossenen Abwägung behandelt werden.  

Arneburg, 01.02.2018

Dirk Kautz
Vorsitzender des Planungsverbandes

Öffentliche Bekanntmachung des Planungsverbandes Industrie- und Gewerbepark Altmark

6. Änderung des Bebauungsplans „Industrie- und Gewerbepark Altmark“

hier: Billigung des Entwurfs der 6. Änderung des Bebauungsplans einschließlich der Begründung  
und dessen öffentliche Auslage sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Der Planungsverband des Industrie- und Gewerbeparks Altmark hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 05.04.2018 den Entwurf der 6. Änderung des 
Bebauungsplans „Industrie- und Gewerbepark Altmark“ bestätigt und die 
öffentliche Auslage des Entwurfs des Bebauungsplans einschließlich der 
Begründung und der vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen und 
Informationen* sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Absatz 1 BauGB beschlossen.
Die Planungsunterlagen liegen in der Zeit vom 03.05.2018 bis zum 
06.06.2018 öffentlich in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in  
39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 sowie im Rathaus Arneburg in  
39596 Arneburg, Breite Straße 15 (Bauamt) während der Dienststunden

Montag: von 7:30 bis 15:30 Uhr
Dienstag: von 7:30 bis 17:30 Uhr
Mittwoch: von 7:30 bis 15:00 Uhr
Donnerstag: von 7:30 bis 15:30 Uhr
Freitag: von 7:30 bis 11:30 Uhr

zu jedermanns Einsicht aus.

Die vollständigen Planungsunterlagen können auf der Homepage der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Goldbeck www.arneburg-goldbeck.de unter „amt-
liche Bekanntmachungen“ eingesehen werden.   

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Bedenken und Anre-
gungen  zu den Planungsunterlagen schriftlich oder während der Dienststun-
den zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können gemäß § 4a Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, soweit 
mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im 
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechts-

behelfsgesetzes mit allen Einwendungen ist ausgeschlossen, wenn 
Einwendungen im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht wurden oder hätten geltend gemacht werden können.

* Die umweltrelevanten Stellungnahmen und Informationen umfassen:
– Grünordnungsplan für den Bebauungsplan Industrie- und Gewerbepark 

Altmark
– Umweltbericht zur 4. Änderung des B-Plans Industrie- und Gewerbege-

biet Altmark

Stellungnahmen des Landkreises Stendal vom 09.03.2017 und 
17.03.2017 mit folgendem Inhalt:
– Erklärung, dass auf Erstellung eines Umweltberichtes verzichtet werden 

kann
– Umgang mit flächenbezogenen Schallleistungspegeln im Plangebiet
– Erklärung, dass auf Durchführung FFH- und SPA-Verträglichkeitsprüfung 

für die 6. Änderung des B-Plans verzichtet werden kann
– Hinweis auf Zulässigkeit von Vorhaben/ Ansiedlungen die keine erheb-

lichen Beeinträchtigungen zu Natura 2000-Gebieten haben
– Hinweise auf Waldbestand im Bereich Überschwemmungsgebiet

Stellungnahmen des Landesverwaltungsamtes, Ref. Immissions-
schutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglich-
keitsprüfung vom 03.04.2017 und 12.04.2017 mit folgendem Inhalt:
– Hinweis auf Anlagen, die nach BImSchG genehmigungs- und überwa-

chungspflichtig sind
– Umwidmung von Industrie- in Gewerbeflächen, die Nutzungsausschlüs-

se sowie Erweiterung der Aufforstung führt zu Entlastung der Lärm- und 
Schadstoffimmissionen

Stellungnahme des Ministeriums für Landesentwicklung und Ver-
kehr vom 13.03.2017 mit folgendem Inhalt:
– Feststellung, dass die 6. Änderung des B-Plans raumbedeutend ist
– Hinweis auf Nutzungsausschluss zum Schutz von Mensch und Umwelt
– Vermeidung von Schädigungen oder Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes und der touristischen Freizeitnutzung



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)| 20 | 24. April 2018

— Amtliche Bekanntmachungen —

Stellungnahme der Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe vom 
02.03.2017 mit folgendem Inhalt:
– eine unzulässige Beeinträchtigung des Schutzzweckes des Biosphären-

reservats wird nicht erwartet
– Stellungnahme der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung vom 

02.03.2017 mit folgendem Inhalt:
– Emissionen durch den Schiffsverkehr auf der Elbe sind zu berücksichti-

gen 
– Ausgleichmaßnahmen im Bereich der Bundeswasserstraße sind nur 

zulässig, wenn die Funktion der Wasserstraße und dazu erforderliche 
Maßnahmen (Unterhaltung u. a.) nicht entgegen stehen

Stellungnahme der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land vom 
10.03.2017 mit folgendem Inhalt:
– Forderung nach einer Umweltprüfung  und einem Umweltbericht unter 

Einbeziehung eines 35 km Umkreises
– Forderung nach einer Berücksichtigung des Schutzes von Natur und 

Landschaft, insbesondere Landschaftsbild   
– Forderung nach Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen auf Natura 

2000-Gebiete, hierzu Forderung nach Prüfung des Einflusses der Immis-
sionen östlich der Elbe

– Forderung nach aktualisierte schalltechnische Untersuchungen
– Prüfung der Auswirkungen auf Landwirtschaft und Tourismus
– Prüfung, ob aus der bestehenden Belastung eine Übermaßplanung be-

züglich der Industrieausweisung besteht  

– Forderung nach Konkretisierung der Angaben zur Müllverbrennung zum 
Schutz der touristischen und Freizeitnutzungen 

Private Stellungnahme vom 07.03.2017 Forderung nach einer Umwelt-
prüfung  
– Forderung nach einer Umweltprüfung  und einem Umweltbericht zur Be-

rücksichtigung der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Wasser, Luft, 
Bodennutzung, Natur, Landschaftspflege und Umwelt, Klima, städtebau-
liche Gestaltung, Orts- und Landschaftsbild,

– Forderung nach Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen auf Natura 
2000-Gebiete

– Forderung, bestehende Belastungen aus dem B-Plangebiet einzubezie-
hen  

– Forderung nach Konkretisierung der Angaben zur Müllverbrennung 

Private Stellungnahme vom 14.03.2017 (gleichen Inhalts mit weiteren 
privaten Stellungnahmen und Unterschriftslisten) 
– Forderungen zum Schutz vor negativen Auswirkungen durch Verkehr, 

Gerüche, schädlichen Emissionen und Staub 

Dirk Kautz
Vorsitzender des Planungsverbandes

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über den Sachlicher Teil-FNP Wind- Satzungsbeschluss

Der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck hat in der Sitzung am 
19.03.2018 folgenden Beschluss 02/010/18 gefasst:

Beschlusstext:
Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
beschließt auf seiner heutigen Sitzung auf der Grundlage des § 10 Abs. I 
BauGB den Sachlichen Teilflächennutzungsplanes Wind als Satzung.
Die Begründung mit dem Umweltbericht zum Sachlichen Teilflächennut-
zungsplanes Wind wird gebilligt.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit der 
Begründung während der Dienstzeiten eingesehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangt werden kann.
Nach Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde und der anschlie-
ßenden Bekanntmachung tritt der Sachliche Teilflächennutzungsplan Wind 
in Kraft.

Begründung:
Das Verfahren zur Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungspla-

nes „Wind“ wurde mit dem Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 
17.03.2014 eingeleitet. Die vorliegende Fassung ist das Ergebnis aus der 
Behörden- und Trägerbeteiligung zum 2. Entwurf sowie der Offenlegung des 
2. Entwurfes in der Zeit vom 11.12.2017 bis zum 12.01.2018 und vom 07.02.-
22.02.2018.
Die redaktionellen Hinweise sind berücksichtigt worden und haben Eingang 
in die Planunterlagen gefunden. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine 
Die Kosten der Aufstellung des sachlichen Teil-FNP Wind werden auf der 
Grundlage eines städtebaulichen Vertrages getragen. 

Anlagen:
abschließende Fassung des sachlichen Teil-FNP Wind (Allris-Zugang)

René Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Hassel über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 
der Gemeinde Hassel, sowie der Entlastung des Bürgermeisters für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 50/007/18

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288), hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Hassel Folgendes am 03.04.2018 beschlossen:
„Der Gemeinderat der Gemeinde Hassel beschließt auf seiner heutigen Sit-
zung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) über den 
Jahresabschluss 2013 der Gemeinde Hassel. Der Gemeinderat erteilt dem 
Bürgermeister die Entlastung für den Zeitraum 01.01.2013–31.12.2013.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 26.04.2018 bis 
16.05.2018 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, 
Amt Kämmerei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzei-
ten öffentlich aus.

Hassel, 03.04.2018
gez. Rihsmann, Bürgermeister
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89, 39576  Stendal

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters

Für die Gemarkung(en)  Hohenberg-Krusemark Schwarzholz
Flur  1 - 6  1 - 6

in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
 
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat das Liegen-
schaftsbuch und die  Liegen schaftskarte hinsichtlich der Angaben 
zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung ergänzt und 
aktualisiert.
 
Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert.

in der Zeit

vom 08.05.2018  bis  08.06.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt    
Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, 
Mo – Fr 8.00 - 13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
Di 13.00 - 18.00  Uhr

zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

04.04.2018

im Auftrag 
gez. Anke von Wnuck

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) zuletzt  geändert durch Gesetz  
vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die Gemarkung(en)  Hohenberg-Krusemark Schwarzholz
Flur  1 - 6  1 - 6

in der Gemeinde Hohenberg-Krusemark

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat den Gebäu-
debestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene Gebäude 
aus der Liegenschaftskarte entfernt.
Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.
in der Zeit

vom  08.05.2018 bis 08.06.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt 

während der Besuchszeiten, 
Mo - Fr 8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
Di 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorheri-
ge telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

04.04.2018

im Auftrag
gez. Anke von Wnuck
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 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89, 39576  Stendal

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters

Für die Gemarkung  Werben
Flur 1 - 16

in der Hansestadt Werben

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat das Liegen-
schaftsbuch und die  Liegen schaftskarte hinsichtlich der Angaben 
zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung ergänzt und 
aktualisiert.
 
Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert.

in der Zeit

vom 08.05.2018 bis 08.06.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, 
Mo – Fr 8.00 - 13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
Di 13.00 - 18.00  Uhr

zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

04.04.2018

im Auftrag
gez. Anke von Wnuck

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) zuletzt  geändert durch Gesetz  
vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die Gemarkung Werben
Flur 1 - 16
in der Hansestadt Werben

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat den Gebäu-
debestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene Gebäude 
aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.

in der Zeit

vom  08.05.2018 bis  08.06.2018

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt 

während der Besuchszeiten, 
Mo-Fr 8.00 – 13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information
Di 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorheri-
ge telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes er-
hoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

04.04.2018

im Auftrag
gez. Anke von Wnuck
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